
Gesamtvertrag für Pri märversorg u ngsei n heiten
( P ri m ärve rso rg u n gs-G esa mtve rtra g )

abgeschlossen gemäß S 342b Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) BGBI.
Nr. 189/1955 in der geltenden Fassung sowie gemäß S 1 17b Abs. 1 Z 1 )\rzlegesetz
1998, BGBI. I 1998/169 idgF zwischen der Bundeskurie der niedergelassenen Arzte
der Österreichischen Arztekammer (im Folgenden kurz i\rztekammer genannt) für
sich und die in $ 2 genannten Kurienversammlungen der niedergelassenen Ärzte der
Landesärztekammern einerseits und dem Hauptverband der österreichischen Sozial-
versicherungsträger (im Folgenden kurz Hauptverband) für die in $ 2 genannten Ver-
sicherungsträger andererseits vereinbart.

Präambel

Gemäß Art. 6 Abs. 2 Z 2 der Art. 15a B-VG Zielsteuerung-Gesundheit (BGBI. I Nr.

9712017) sind im Bereich der Primärversorgung (,,Primary Health Care") multiprofes-
sionelle und interdisziplinäre Primärversorgungseinheiten gemäß bundesgesetzlicher
Grundlage zu schaffen.

Dieser Vertrag regelt die Beziehungen der in $ 2 genannten Versicherungsträger zu
Primärversorgungseinheiten, wobei selbständige Ambulatorien ($ 2 Abs. 1 Z 5

KAKuG) ausgenommen sind.

Die Österreichische Arztekammer und der Hauptverband halten fest, dass es zu kei-
ner unsachlichen Differenzierung von allgemeinmedizinischen Einzelvertragsärzten
sowie allgemeinmedizinischen Vertragsgruppenpraxen gegenüber Primärversor-
gungseinheiten kommen darf.

Soweit in diesem Vertrag personenbezogene Bezeichnungen verwendet werden, be-
ziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

$ I Grundlagen

Eine Primärversorgungseinheit (in Folge: PVE) kann an einem Standort oder als Netz-
werk an mehreren Standorten eingerichtet sein und setzt sich wie folgt zusammen:
Das Kernteam besteht aus mindestens drei Arztstellen (Vollzeitäquivalente VZÄ)
für Allgemeinmedizin, Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpflege sowie Ordinationsassistenten; orts- und bedarfsabhängig können
Fachärzte für Kinder- und Jugendheilkunde Teil des Kernteams sein.

Orts- und bedarfsabhängig können gem. $ 2 Abs. 3 PrimVG weitere Angehörige
von Gesundheits- und Sozialberufen und Einrichtungen, in denen solche Personen
beschäftigt werden, in die PVE eingebunden werden.
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Die Primärversorgungseinrichtung hat auch hinsichtlich der nichtärztlichen Berufs-
gruppen sicher zu stellen, dass alle erforderlichen Leistungen laut Versorgungsauf-
trag ($ 3 und Anhang 1) erbracht werden. Die Art der Honorierung dieser Leistungen
wird auf regionaler Ebene, je nach Art der Einbeziehung der nichtärztlichen Berufs-
gruppen, geregelt.

Die Beziehung der Versicherungsträger zur Primärversorgungseinheit ist in einem
Primärversorgungsvertrag, bei PV-Netzwerken, die nicht von einer Gruppenpraxis
betrieben werden, allenfalls zusätzlich in einem PV-Einzelvertrag zu regeln. Der
lnhalt des Gesamtvertrags ist auch lnhalt des zwischen dem jeweiligen Versiche-
rungsträger und der Primärversorgungseinheit abzuschließenden Primärversor-
g u ngsvertrags sowie allfä I I iger PV-E i nzelve rträge.

$ 2 Geltungsbereich

(1) Dieser Gesamtvertrag wird mit Zustimmung und Wirkung für die Kurienversamm-
lungen der niedergelassenen Ärzte folgender Arztekammern und für folgende
Versicherungsträger abgeschlossen:
Österreich ische Aatekam mer,
Äztekammer für Wien,
Äztekammer für Niederösterreich,
Äztekammer für Burgenland,
Ärztekammer für Oberösterreich,
Äztekammer für Steiermark,
Ärztekammer für Kärnten,
Ärztekammer für Salzburg,
Ärztekammer für Tirol,
Äztekammer für Vorarlberg bzw.

Wiener Gebietskrankenkasse,
N ied erösterreich ische Geb ietskran ken kasse,
Burgenländ ische Gebietskrankenkasse,
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse,
Steiermärkische Gebietskrankenkasse,
Sa lzbu rger Gebietskran ken kasse,
Kärntner Gebietskrankenkasse,
Tiroler Gebietskrankenkasse,
Vorarlberger Gebietskrankenkasse,

Betriebskran ken kasse der Wíener Verkeh rsbetrie be,
Betriebskrankenkasse Mond i,

Betriebskran ken kasse Voesta lpine Bah nsysteme,
Betriebskran ken kasse Zeltweg,
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Betriebskran ken kasse Ka pfen berg,
Versicheru ngsansta lt öffentl ich Bed iensteter,
Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau,
Sozia lve rsicheru ngsa nstalt der gewerbl ichen Wirtschaft ,

Sozialversicherungsanstalt der Bauern.

(2) Die Krankenversicherungsträger werden im Allgemeinen für die Durchführung
dieses Vertrages durch jene Gebietskrankenkasse vertreten, die für den Standort
der PVE örtlich zuständig ist. Sie ist für Belange der Gebíets- und Betriebskran-
kenkassen einschließlich der SVA der Bauern einziger Ansprechpartner (An-
sprechstelle) der PVE.

(3) Die Ansprechstelle vertritt auch die anderen Versicherungsträger, soweit diese
nicht allgemein oder im Einzelfall einen eigenen AnsprechpaÉner gegenüber der
Ansprechstelle und dem PVE bekannt gegeben haben. Dies ist schriftlich zwi-
schen dem jeweiligen Versicherungsträger und der PVE festzuhalten, um Unklar-
heiten hinsichtlich der Zurechenbarkeit von Äußerungen zu verhindern.

(4) Auskünfte bzw. Absprachen in Einzelfällen, welche von der Ansprechstelle mit
Wirkung für einen ausdrücklich genannten Versicherungsträger erfolgen, können
von der PVE als verbindlich angesehen werden, auch wenn sie einen Vertrags-
partner (Versicherungsträger) betreffen, der nicht nach dem Allgemeinen Sozial-
versicherungsgesetz eingerichtet ist.

$ 3 Versorgungsauftrag und Leistungsspektrum

(1) Dieser Vertrag regelt die umfassende medizínische, pflegerische und therapeu-
tische Versorgung von Anspruchsberechtigten, die Anspruch auf Sachleistung
haben. Er ändert nichts an den jeweiligen gesetzlichen Zuständigkeitsregeln,
insbesondere wird die Finanzierungszuständigkeit für Leistungen, die außerhalb
des Leistungsspektrums der Versicherungsträger liegen, nicht berührt.

(2) Die PVE als Versorgungseinrichtung hat insbesondere folgende Aufgaben zu
erfüllen:
1. Medizinische, pflegerische und therapeutische Versorgung im Rahmen des

vereinbarten Versorgungsauftrags gemäß Anhang 1 des Vertrags.
2. Aufgaben nach Anhang 1, die der PVE mit gesonderter Finanzierung übertra-

gen werden, wie z. B. Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens,
3. Andere Aufgaben, die die PVE mit gesonderter Finanzierung aus dem Sozial-

und Gesundheitsbereich übernimmt und die insbesondere durch diplomierte
Sozialarbeiter und anderes Fachpersonal betreut werden.

(3) Der regional (auf Basis der bundesweiten Vorgaben) vereinbarte Versorgungs-
auftrag ist mit dem zwischen der örtlich zuständígen Ärztekammer und den ört-
lich zuständigen Versicherungsträgern gemäß $ 16 vereinbarten Honorar ab-
gegolten und als Sachleistung zu erbringen.
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(4) Für die Überprüfung, welche neuen Leistungen außerhalb der Sachleistung in
PVE erbracht werden, wird ein paritätisch von Hauptverband und Österreichi-
scher Ärztekammer eingerichteter Monitoring-Ausschuss eingerichtet, der zu-
mindest einmal pro Halbjahr tagt und bundesweit überprüfen soll, welche Leis-
tungen außerhalb der Versorgungsaufträge nicht als Sachleistung erbracht
werden. ln geraden Kalenderjahren übernimmt ein von der Österreichischen
Ärztekammer nominierter Vertreter den Vorsitz, in ungeraden Kalenderjahren
ein vom Hauptverband nominierter Vertreter. Dieser Ausschuss hat darüber bis
zum 31. 3. eines Jahres einen schriftlichen Bericht den Vertragsparteien vorzu-
legen.

(5) Leistungen, die Gegenstand eines Berichtes gemäß Abs. 4 sind, können hin-
sichtlich der Basisaufgaben/-leistungen vom Hauptverband oder der Österrei-
chischen Ärztekammer und hinsichtlich spezieller Aufgaben/Leistungen vom
örtlich zuständigen Versicherungsträger oder der örtlich zuständigen Ärztekam-
mer für die Aufnahme als Sachleistung beim Vertragspartner beantragt wer-
den. Über solche Anträge sind unverzüglich Verhandlungen mit der Zielset-
zung aufzunehmen, das Sachleistungsangebot der PVE an den aktuellen
Stand der medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Primärversorgung
anzupassen und die Leistungsenrueiterung entsprechend des zusätzlichen Auf-
wandes leistungsgerecht zu honorieren.

(6) Solange es hinsichtlich der beantragten Erweiterungen des Versorgungsauftra-
ges zu keiner Einigung hinsichtlich Erbringung und Honorierung kommt, ist die
PVE nicht verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen. Sie ist allerdings berech-
tigt, diese Leistungen dem Patienten nach Aufklärung über die daraus für ihn
entstehenden Kosten über dessen ausdrücklichen Wunsch zu erbringen; es sei
denn, es handelt sich um Leistungen, die von anderen Vertragspartnern der
KVT, deren Tätigkeiten in Ärzte-Gesamtverträgen geregelt sind, erbracht wer-
den.

(7) Wird innerhalb von sechs Monaten nach Antrag gemäß Abs. 5 kein Ergebnis
für die Abgeltung der Leistung als Sachleistung erzielt, wird von den Vertrags-
parteien je ein Experte nominiert, die gemeinsam einen dritten Experten ein-
vernehmlich auswählen. Diese drei Experten haben binnen weiterer sechs Mo-
nate ab Bestellung ein Gutachten über die Abgeltung der Leistung als Sach-
leistung zu erstellen. Die Vertragsparteien haben das Gutachten als Grundlage
ihrer weiteren Verhandlungen zu verwenden und sich binnen drei Monaten zu
einigen.
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$ 4 Festsetzung der Zahl und Verteilung der Primärversorgungseinheiten

(1) Die jeweilige PVE beruht gemäß $ 2 Abs. 4 PrimVG auf dem aktuell gültigen Re-
gionalen Strukturplan Gesundheit und ist zwischen den örtlich zuständigen Ver-
sicherungsträgern und der örtlich zuständigen Aztekammer im jeweiligen Stel-
lenplan zu vereinbaren; dies soll grundsätzlich durch die Umwandlung von be-
stehenden Planstellen erfolgen.

(2) Sofern nicht im RSG díe Form als Zentrum oder Netzwerk genau festgelegt ist,

ist im Einvernehmen zwischen der Landesäztekammer und den örtlich zustän-
digen Versicherungsträgern festzulegen, ob eine Primärversorgungseinheit als
Netzwerk oder afs Zentrum im Stellenplan verankert wird oder ob für bestimmte
Gemeinden/Stadtteile die Entscheidung über die Organisationsform den lnteres-
senten überlassen wird.

$ 5 Versorgungskonzept

(1) Die PVE hat ein schriftliches Versorgungskonzept zumindest mit den in

$ 6 PrimVG angeführten lnhalten zu erstellen und in seiner jeweils aktuellen Ver-
sio n den örtl ich zuständ igen Versicheru n gsträge rn zu ü berm ittel n.

(2) Folgende Teile des Versorgungskonzepts und diesbezügliche Anderungen sind
als Teil des Primärversorgungsvertrags zwischen der PVE und den örtlich zu-
ständigen Versicherungsträgern - unabhängig von an anderer Stelle dieses Ge-
samtvertrags geregelten Verpflichtungen - zu vereinbaren:
1 . Versorg u ngsziele des Pri märverso rg u n gstea ms,
2. Beschreibung des verbindlich zu erbringenden Leistungsspektrums,
3. Regelungen zur Sicherstellung der Kontinuität der Betreuung von chronisch

und multimorbid Erkrankten.
4. Maßnahmen und Angebote der PVE in Bezug auf Gesundheitsförderung und

Prävention.

S 6 lnvertragnahmeverfahren

(1) Auf Basis der Planung von PVEs im Bundesland (insbesondere der Vorgaben
des Stellenplans und des RSG) erfolgt durch die örtlich zuständigen Versiche-
rungsträger im Einvernehmen mit der örtlich zuständigen Landesärztekammer
eine Ausschreibung (lnteressentensuche/Einladungsverfahren) für ein PVE in ei-
ner konkret definierten Region primär aus dem Kreis der dort bestehenden Ver-
tragsärzte, erforderlichenfalls aber auch weiterer berufsberechtigter i\rzte für AM
bzw. FA für Kinder und Jugendheilkunde. Die groben Eckpfeiler der Anforderun-
gen an die PVE (hinsichtlich Zusammensetzung des Teams, Versorgungsange-
bot, Öffnungszeiten und weiterer verbindlicher Eckpfeiler des Versorgungskon-
zepts) sind von dem örtlich zuständigen Versicherungsträger und der örtlich zu-
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ständigen Landesäztekammer gemeinsam festzulegen und als Bewerbungsbe-
dingungen bekannt zu geben. Die Ausschreibung (lnteressentensuche/Einla-
dungsverfahren) wird auf der Homepage der örtlich zuständigen Landesärzte-
kammer und des örtlich zuständigen Versicherungsträgers verlautbart.

(2) Für den Fall, dass nur eine einzige Bewerbergruppe für die geplante PVE vor-
handen ist, ist diese vom örtlich zuständigen Versicherungsträger ín Abstimmung
mit den anderen Versicherungsträgern unter Einbeziehung der örtlich zuständi-
gen Landesäztekammer sogleich zur Konkretisierung der Anforderungen aufzu-
fordern. Sofern die PVE die Anforderungen der Bewerbungsbedingungen (vgl.
Abs. 1 2. Satz) hinsichtlich Zusammensetzung des Teams, Versorgungsangebot,
Öffnungszeiten und weiterer verbindlicher Eckpfeiler des Versorgungskonzepts
erfüflt, kann diese mit Zustimmung der örtlich zuständigen Landesärztekammer
in Vertrag genommen werden.

(3) Wenn zwei oder mehrere Bewerbergruppen für die geplante PVE vorhanden
sind, erfolgt die Auswahl nach den zwischen dem örtlich zuständigen Versiche-
rungsträger und der örtlich zuständigen Landesärztekammer vereinbarten Rei-
hungskriterien. Dabei sind jedenfalls Punkte für Patienten- und Serviceorientie-
rung zu vergeben. Voraussetzung für eine lnvertragnahme ist, dass die PVE die
Anforderungen der Bewerbungsbedingungen hinsichtlich Zusammensetzung
des Teams, Versorgungsangebot, Öffnungszeiten und weiterer verbindlicher
Eckpfeiler des Versorgungskonzepts (vgl. Abs. 1 2. SaIz) erfüllt.

$ 7 Ausscheiden von Arzten aus PVE

(1) Scheiden Arzte aus der PVE aus und werden deren Stellen in der PVE nicht
nachbesetzt, wird die PVE grundsätzlich weiter betrieben, es sei denn die örtlich
zuständigen Vertragspartner und die Betreiber der PVE vereinbaren gemeinsam
die Auflösung der PVE oder die Mindestgröße der PVE wird durch das Ausschei-
den unterschritten.

(2) Wird das PVE weiterbetrieben, entscheiden die örtlich zuständigen Vertrags-
partner unter Bedachtnahme auf die Stellungnahme der verbleibenden Ärzte
über die Anzahl der zukünftigen Planstellen in der PVE und deren Besetzung.
Für die Nachbesetzung der Ärzte in einer PVE sind die zwischen den örtlich zu-
stä nd igen Vertragspa rtnern verein barten Reih ungsrichtlinien anzuwe nden.

(3) Wird die PVE nicht weiter betrieben, werden die durch die PVE abgedeckten
Planstellen, die nicht nach Abs. 4 wiederaufleben, in Einzelvertragsstellen im re-
gionalen Umfeld des bisherigen Standortes der PVE umgewandelt und gemäß
den Bestimmungen des ärztlichen Gesamtvertrags ausgeschrieben, sofern nicht
die örtlich zuständigen Versicherungsträger mit der örtlich zuständigen Ärzte-
kammer die Weiterführung eines Einzelvertrags durch ehemalige PVE-Vertrags-
ärzte ohne Ausschreibung vereinbaren.

(4) BeiVertragsärzten und Vertragsgruppenpraxen, die vor Eintritt in die als Zentrum
oder Netzwerk geführte PVE bereits einen Kassenvertrag abgeschlossen hatten,
lebt im Falle des Ausscheidens des Gesellschafters oder bei Auflösung der PVE

6



über den Zeitraum des $ 342c Abs. 12 ASVG hinaus, entweder der Einzelvertrag
am ursprünglichen Standort wieder auf oder der aus dem PVE ausgeschiedene
Vertragsarzt erhält - wenn der ursprüngliche Vertrag anderweitig besetzt ist - im

regionalen Umfeld des Standortes der PVE einen Kassenvertrag. Eine solche
wiederaufgelebte Stelle wird nur dann im Stellenplan verankert, wenn dies Äz-
tekammer und Kasse vereinbaren. Eine Selektion auf bestimmte Verträge durch
den Vertragsarzt ist dabei unzulässig.

$ I Veränderungen im PVE-Team

Jede Veränderung bei Teammitgliedern, die zu einer Veränderung des Versorgungs-
konzepts führt, ist zwischen der PVE und den örtlich zuständigen Versicherungsträ-
gern zu vereinbaren.

$ 9 StandorUStandortwechsel

(1) Der Standort der PVE befindet sich an der im Primärversorgungsvertrag genann-
ten Adresse bzw. bei Netzwerken der im jeweiligen Primärversorgungs-Einzel-
vertrag genannten Ad ressen.

(2) Die PVE darf weitere Standorte und Zweitordinationen nur mit ausdrücklicher Zu-
stimmung der örtlich zuständigen Versicherungsträger und örtlich zuständigen
Ärztekam mer betrei ben.

(3) Der Standort der PVE ist im Falle einer Gruppenpraxis Berufssitz der Gesell-
schafter.

(4\ Ein Standortwechsel der PVE ist den örtlich zuständigen Versicherungsträgern
im Wege der Arztekammer anzuzeigen und darf nur mit Zustimmung der örtlich
zuständigen Ärztekammer und den örtlich zuständigen Versicherungsträgern er-
folgen.

$ 10 Offnungszeiten und Behandlungspflicht

(1) Öffnungszeiten und Erreichbarkeit:
1. Bei den Öffnungszeiten ist auf die regionalen Bedürfnisse der Anspruchsbe-

rechtigten - insbesondere auch auf die Bedürfnisse werktätíger Anspruchs-
berechtigter - Rücksicht zu nehmen. lm Sinne größtmöglicher Effizienz für
Patienten und Vertragspartner sind die Öffnungszeiten möglichst patienten-
freundlich zu gestalten.

2. Auf regionaler Ebene sind Mindestöffnungszeiten zu vereinbaren. Diese
müssen sicherstellen, dass die PVE jedenfalls an Werktagen von Montag
bis Freitag inklusive Tagesrandzeiten geöffnet sind. Dabei gilt, dass für drei
volle Vertragsarztstellen bzw. i\rzte-Vollzeitäquivalente (VZ^) jedenfalls
Mindestöffnungszeiten in einem Korridor von 40 bis 50 Stunden pro Woche
zu vereinbaren sind. Mit steigender Anzahl an Vertragsarztstellen bzw. VZA
in einem PVE erhöht sich die wöchentliche Mindestöffnungszeit.
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3. Während der Öffnungszeiten hat mindestens ein Arzt anwesend zu sein
bzw. je nach Patientenfrequenz mehrere parallel, wobei von der wöchentli-
chen Mindestanwesenheitszeit eines jeden VZÄ von 20 Stunden pro Woche
bzw. von einer regional höher vereinbarten Stundenzahl auszugehen ist.

4. Schließzeiten zur Mittagszeit können regional vereinbart werden.
5. Außerhalb der Öffnungszeiten ist eine Anbindung an bzw. eine Abstimmung

mit allenfalls eingerichteten Bereitschaftsdiensten bzw. sonstigen bestehen-
den Versorgungsstrukturen, z. B. Gesund heitsn ummer 1 450, zu gewährleis-
ten. Die Teilnahme an zwischen der örtlich zuständigen Ärztekammer und
den örtlich zuständigen Versicherungsträgern vereinbarten Bereitschafts-
diensten richtet sich nach regionalen Bestimmungen.

6. Es kann für den örtlichen Zuständigkeitsbereich eines Versicherungsträgers
ein Durchrechnungszeitraum mit unterschiedlichen Öffnungszeiten verteilt
über das Jahr vereinbart werden (2.8. kürzere Öffnungszeit zu Urlaubszei-
ten im sommer dafür eine Erhöhung in den restlichen Monaten).

7. Ab eíner Anzahl von vier Vertragsarztstellen bzw. YZA in einer PVE ist je-
denfalls eine ganzjährige Öffnungszeit sicherzustellen. Bei PVE mit weniger
als vier Vertragsarztstellen bzw.VZi\ können auf Landesebene Regelungen
getroffen werden, dass für einen bestimmten Zeitraum die Ordinationszeit
eingeschränkt werden kann. Bei weniger als drei Vertragsarztstellen bzw.
VZÄ können auf regionaler Ebene Vereinbarungen getroffen werden, dass
die PVE fÜr einen bestimmten Zeitraum geschlossen werden darf, sofern
eíne Vertretung durch andere Vertragsärzte oder PVE sichergestellt werden
kann.

L Die Transp arenzder Öffnungszeiten, der üblichen Ordinationszeiten der ein-
zelnen Arzte und Angehörigen der anderen Gesundheits- und Sozialberufe
(ausgenommen Ordinationsassistenz) sowie nach Möglichkeit der aktuellen
Wartezeiten ist sicherzustellen.

9. Die PVE hat ein patientenfreundliches Terminmanagementsystem einzu-
richten, das nach Möglichkeit auch Online-Terminbuchungen anzubieten
hat.

I 0. Vorübergehende Schließungen oder Einschränkungen der Öffnungszeiten
aus wichtigen Gründen (insbesondere Erkrankungen, Renovierungen und
Umbauten) sind der örtlich zuständigen Arztekammer und den örtlich zu-
ständigen Versicherungsträgern bekannt zu geben. Eine Vertretung ist ent-
sprechend g 37 bekanntzugeben.

(2) Behandlungspflicht
1. Gegenüber allen Anspruchsberechtigten, die mit einer PVE in Kontakt tre-

ten, besteht Behandlungsplicht. Die PVE ist allerdings berechtigt, in begrün-
deten Fällen die Behandlung eines Anspruchsberechtigten abzulehnen. Sie
hat auf Verlangen des zuständigen Kostenträgers den Grund der Ablehnung
mitzuteilen.
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2. Die Behandlung soll entsprechend der medizinischen Dringlichkeit sobald
wie möglich erfolgen. Personen, die die PVE persönlich aufsuchen, sind un-
ter Berücksichtigung der medizinischen Dringlichkeit möglichst am selben
Tag zu behandeln. Für planbare Maßnahmen sind Terminvergabesysteme
vorzusehen.

3. Das Erreichen einer Kapazitätsgrenze ist rechtzeitig der örtlich zuständigen
Ärztekammer und dem örtlich zuständígen Versicherungsträger bekanntzu-
geben. Die Vertragspartner sind aufgerufen, in einem solchen Fall entspre-
chende Maßnahmen zu setzen.

(3) Freie Arzt- und Behandlen¡rahl
1. Für die Patienten ist die freie Arztwahl innerhalb der PVE zu gewährleisten.

Die PVE hat planbare Behandlungen so zu organisieren, dass Patienten bei
einer Behandlung in der Regel möglichst vom selben Arzt bzw. Angehörigen
des nichtärztlichen Gesundheitsberufs betreut werden, der auch die Be-
handlung begonnen hat.

2. Für den Fall, dass ein Patient die Weiterbehandlung durch eine andere Per-
son wünscht, ist dies im Rahmen der jeweils zur Verfügung stehenden Be-
handlungskapazitäten zu ermöglichen.

3. Die üblichen Anwesenheitszeiten der behandelnden Ärzte sowie der Ange-
hörigen anderer Gesundheits- und Sozialberufe und deren Leistungsspekt-
rum sind jedenfalls über die Website transparent zu machen, um den Pati-
enten die Möglichkeit einschlägiger Auswahl zu geben.

(4) Öffentliche lnformationen
1. Die PVE hat eine allgemein zugängliche und dem Stand der Technik ent-

sprechende Website zu betreiben.
2. Die Website hat neben den gesetzlich verpflichtenden lnhalten zumindest

auch folgende lnformationen zu enthalten:
a. Standort(e) und Öffnungszeíten, Kontaktdaten und Erreichbarkeiten und

nach Möglichkeit die aktuellen Wartezeiten.
b. lnformationen über die in der PVE beschäftigten Ärzte und der Angehö-

rigen nichtärztlicher Gesundheits- und Sozialberufe sowie ihre voraus-
sichtlichen Behand lungszeiten.

c. lnformationen über das angebotene Leistungsspektrum.
d. Verträge der PVE mit den Versicherungsträgern.
e. Aufgaben gemäß Anhang 1, die mit gesonderter Finanzierung übernom-

men wurden (2. B. im gemeindeärztlichen Dienst, als Schularzt).
f . Angaben über jene Stellen, die für den Fall von Streitigkeiten zur Verfü-

gung stehen, wie z.B. Angaben zu Schlichtungsstellen, Beschwerdeein-
richtungen der Ärztekammer bzw. Ombudsstellen der Sozialversiche-
rung.
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$ I I Zugänglichkeit (Barrierefreiheit, Sprachdienstleistungen)

(1) Die PVE ist für die barrierefreie Ausrichtung ihrer Eínrichtung im Sinne der ein-
schlägigen gesetzlichen Bestimmungen und Reglementierungen verantwortlich.

(2) Die Vertragspartner auf regionaler Ebene werden sich bemühen, dass Dol-
metschdienste (2.8. Anschluss an ein Telefondolmetschsystem usw.) zur Verfü-
gung stehen und finanziert werden.

$ I 2 ökonomische Krankenbehandlung

(1) Die PVE wird die Richtlinien des Hauptverbandes über die Berücksichtigung öko-
nomischer Grundsätze bei der Krankenbehandlung (RöK), die Richtlinien über
die ökonomische Verschreibweise von Heilmitteln und Heilbehelfen (RöV), den
Erstattungskodex (EKO) sowie die Heilmittel-Bewilligungs- und Kontroll-Verord-
nung in der jeweils geltenden Fassung beachten.

(2) Weitergehende Regelungen aus den Gesamtverträgen der örtlich zuständigen
Versicherungsträger sind auch in die regionalen PVE-Honorarregelungen und in

die PV-Einzelverträge zu übernehmen.
(3) Das,,Öko-Tool" ist in die lT-Einrichtung der PVEzu integrieren und im Rahmen

des Rezepturprozesses zu venruenden.

$ 13 ökonomie bei der Zuweisung

(1) Für erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen, die die PVE nicht selbst
erbringen kann, hat sie Patienten an andere Vertragspartner des jeweiligen Kos-
tenträgers zu üben¡reisen (2.8. freiberuflich tätige Vertragspartner, Vereine, Kran-
kenanstalten). Dabei ist darauf zu achten, dass im Regelfall zu Vertragspartnern
üben¡riesen wird, die bei gleicher Qualität die geringeren Aufiruände für den Kos-
tenträger auslösen.

(2) Das Recht der Patienten auf freie Behandlenryahl ist jedenfalls zu beachten. Eine
generelle Zuweisung an nur einzelne Vertragspartner ist unzulässig, wenn es zu
(für den Kostenträger) vergleichbarem Aufwand mehrere Anbieter für die gleiche
Behandlung gibt.
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$ l4 Provisionsverbot

Es ist unzulässig, dass die ärztlichen und nichtärztlichen Mitarbeiter in einer PVE Ver-
gütungen im Zusammenhang mit Verordnungen bzw. für dieZu- oder Übenrueisung an
sie oder durch sie sich oder einem anderen versprechen, geben, nehmen oder zusi-
chern lassen.

$ 15 Diagnose- und Leistungsdokumentation

(1) Die in der PVE erbrachten Leistungen sind gemäß den regionalen Vereinbarun-
gen umfassend zu dokumentieren.

(2) Die Diagnosen sind nach den geltenden medizinischen Standards codiert zu do-
kumentieren, derzeit nach ICPC-2.

(3) Diese Leistungs- und codierte Diagnosedokumentation ist den Versicherungsträ-
gern einmal im Abrechnungszeitraum elektronisch zu übermitteln.

$ l6 Grundsätze der Honorierung und Honorierungsvereinbarung

(1) Die Honorierung von Aufgaben, die durch die Sozialversicherungsträger fi-
nanziert werden, ist nach verschiedenen Honorierungsmodellen möglich.
Diese auf regionaler Ebene zu vereinbarenden Modelle sind so zu gestalten,
dass sie den Vorgaben der $$ 342 Abs. 2a sowie 342b ASVG entsprechen
und die folgenden Zielsetzungen bestmöglich erreichen:
1. Eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen.
2. Die Erhöhung der Versorgungswirksamkeit insbesondere durch die Ein-

beziehung weiterer Gesundheitsberufe mit sich bringen.
3. Die Schaffung von gesicherten finanziellen Rahmenbedingungen für Leis-

tungserbringer gewährleisten, um die Erfüllung der Versorgungsaufträge
zu ermöglichen.

4. Anreize bieten, Patienten mit hohem Betreuungsaufwand zu versorgen.
5. Die Förderung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung, Prävention

und auch der Gesundheitskompetenz der Patienten ermöglichen.
6. Ein faires Verhältnis zwischen erbrachter Leistung und Honorierung dar-

stellen.
7. Die Spitalsentlastung - nach der Prämisse ,,Geld folgt Leistung" - unter-

stützen.
8. Die Attraktivität einer Niederlassung steigern und Anreize für Ärztinnen

und Ärzte schaffen, an PVE-Modellen teilzunehmen.
9. Ausreichend Zeit für angemessene Behandlungen der Patienten durch

die relevanten Berufsgruppen in der PVE ermöglichen.
10. Möglichst geringen administrativen Aufwand bei der Abrechnung sicher-

stellen.
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11. Die Teamarbeit innerhalb der PVE fördern.
12. Einen Anreiz zur Delegation an die weiteren in der PVE tätigen Gesund-

heits- und Sozialberufe (neben Ärzten) schaffen.
13. Möglichst abschließende Behandlung durch die PVE i.S.d. Versorgungs-

auftrages sicherstellen (siehe auch punkt 2).
14. Die Lotsenfunktion und Koordinationstätigkeit in einer PVE für die Patien-

ten gewährleisten"
(2) Für die mit der Gründung einer Primärversorgungseinheit verbundenen ln-

vestitionen und Anschaffungen können auf regionaler Ebene zwischen den
örtlich zuständigen Versicherungsträgern und der örtlich zuständigen Ärzte-
kam mer Abgeltu ngen verei n bart werden (Ansch u bfinanzíe ru n g ).(3) Für eine PVE kann das Tätigwerden eines PVE-Managers und dessen Finan-
zierung bei Bedarf vereinbart werden.

(4) Falls die PVE öffentliche Förderungsmittel (insbesondere von EU/Bundi
Land/Gemeinden) erhält, sind diese im Rahmen des regionalen Honorie-
rungsmodells entsprechend zu berücksichtigen, sodass es zu keinen Doppel-
zahlungen für die geförderten Sachverhalte kommt.

(5) Der für die Untersuchung und Behandlung der Anspruchsberechtigten erfor-
derliche Ordinationsbedarf an Heilmitteln, Verbandmaterial und Reagenzien
ist von der PVE beim Versicherungsträger anzufordern; er wird im erforderli-
chen Ausmaß kostenlos beígestellt. Die Art des Bezuges wird regional ver-
einbart.

(6) Bei pauschalierten Honorierungselementen ist dafür zu sorgen, dass die Ver-
sicherungsträger eine detaillierte lnformation über das Leistungsgeschehen
(siehe $ 15 Dokumentation bzgl. Leistungsgeschehen und Diagnosen) erhal-
ten.

(7) Die regional vereinbarten Honorierungsmodelle sind nach einem auf regiona-
ler Ebene zu vereinbarenden Zeitraum, spätestens bis zum 31.12.2024, ge-
meinsam zu evaluieren, inwieweit die Zielsetzungen unter Abs. 1 erreicht wur-
den. Gegebenenfalls sind die Honorierungsmodelle entsprechend zu adap-
tieren.

$ l7 Zweitordinationen und Zweitfächer

Hinsichtlich der Regelungen für Zweitordinationen und Zweitfächer von Ärzten der
PVE gelten die Regelungen der regionalen Gesamtverträge für Ärzte für Allgemein-
medizin (sofern der regionale Gesamtvertrag Gruppenpraxen vorsieht, die dafür vor-
gesehenen Regelungen, andernfalls die Regelungen für Einzelordinationen) auch für
die Ärzte der PVE.
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$ I I Nebenbeschäftigungen

Hinsichtlich der Regelungen für Nebenbeschäftigungen von Ärzten der PVE gelten
die Regelungen der regionalen Gesamtverträge für Arzte für Allgemeinmedizin (so-
fern der regionale Gesamtvertrag Gruppenpraxen vorsieht, die dafür vorgesehenen
Regelungen, andernfalls die Regelungen für Einzelordinationen) auch für die Ärzte
der PVE.

$ l9 Ausbildungseinrichtung - Lehrpraxen

(1) Jede PVE hat die erforderlichen Voraussetzungen für eine Lehrpraxis zu erfüllen
und ggf. zumindest einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu halten. Die örtlich
zuständigen Versicherungsträger und die örtlich zuständige Landesärztekammer
können im Einzelfall davon abweichende Regelungen treffen.

(2) Können Teile des ,,klinisch-praktischen" Jahres (Fach Humanmedizin) im Rah-
men der allgemeinmedizinischen Ausbildung im niedergelassenen Bereich ab-
solviert werden, so ist auch die Absolvierung in der PVE zu ermöglichen.

$ 20 Qualitätssicherung

(1) Die Partner dieses Gesamtvertrags bekennen sich dazu, gemeinsam die Qualität
in der Primärversorgung kontinuierlich zu prüfen, zu sichern und ínsbesondere
nach Evaluierungen (Abs. 6) weiterzuentwickeln.

(2) Die PVE wird an zwischen den Vertragspartnern vereinbarten integrierten Ver-
sorgungs-, Vorsorge-, und Screeningprogrammen teilnehmen (2.8. ,,Therapie-
Aktiv").

(3) Die PVE wird sich an die von den Vertragspartnern gemeinsam als verbindlich
definierten evidenzbasierten Leitlinien sowie Qualitätsprojekten (2.8. im Rahmen
der,,lnitiative Arznei-und-Vernunft") halten sowie an regelmäßigen Qualitätszir-
keln teilnehmen.

(4) Die Qualitätssicherungsverordnung (OS-VO) gem. SS 1 17c Abs. 2 Z 8 in Verbin-
dung mit $ 1 1Bc ÄrzteG gilt auch für PVE und ist daher von diesen in der jeweils
geltenden Fassung einzuhalten.

(5) Darüber hinaus sind insbesondere folgende Qualitätssicherungskriterien zu er-
füllen:

. Regelmäßige Team- und Fallbesprechungen

. Regelmäßige, abgestimmte Fort- und Weiterbildungen
o Abstimmung der zeitlichen Verfügbarkeit (Anwesenheit, Rufbereitschaft)

und örtlichen Erreichbarkeit (inkl. Vertretungsregelungen)
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. Einheitliches Anmeldesystem und rerminkoordination im pVE

. Verlässliche zeitnahe, der Dringlichkeit des Bedarfs entsprechende wech-
selseitige Übernahme von Personen

. Das Primärversorgungsteam wird durch ärztliche Anweisung tätig. Das
bedeutet, unter der medizinischen Leitung eines Aztes übernimmt jedes
Teammitglied Aufgaben entsprechend der berufsrechtlich geregelten Zu-
ständigkeiten und ihrer jeweiligen Kompetenz

. Je nach Anforderung kann die Fallführung in spezifischen Teilbereichen
auf andere Teammitglieder übertragen werden (2.8. an Physiotherapeut,
Sozialarbeit, etc.), wobei erforderlichenfalls eine Rückkoppelung mit dem
Kernteam stattfindet.

. Abhaltung von Supervisionzur Verbesserung der Patientenbetreuung und
der Zusammenarbeit im Team

. Gemeinsame elektronische standardisierte und umfassende Patientendo-
kumentation und strukturiertes Management der zu versorgenden Perso-
nen mittels kompatibler lT-Systeme

. Strukturierte Weiterleitung der Patienten durch Zuweisung bzw. Übenvei-
sung

. Verlässlicher Befundaustausch mit Versorgungspartnern außerhalb der
PVE

. Durchführung eines strukturierten Beschwerdemanagements
o Durchführung von Arbeitsplatzevaluierungen und Umsetzung der erfor-

derlichen Maßnahmen gemäß Arbeitnehmerl nnenschutzgesetz

(6) Zur Sicherstellung der Ergebnisqualítät hat sich jede PVE an den mit den regio-
nalen KV-Trägern und den regionalen Ärztekammern zu vereinbarenden Evalu-
ierungen und Patientenbefragungen zu beteiligen und die dafür notwendigen Da-
ten zur Verfügung zu stellen.

$ 2l Verpflichtung zur Nutzung der Arbeitsmöglichkeiten
aus dem e-card-System

Die PVE hat sich an das elektronische Venryaltungssystem der österreichischen Sozi-
alversicherung ($$ 31aff ASVG) anzuschließen und die in diesem System vorgesehe-
nen Arbeitsmöglichkeiten gemäß den jeweils aktuellen gesamtvertraglichen Bestim-
mungen des e-Card-Gesamtvertrags, samt Zusatzvereinbarungen, sowie den ein-
schlägigen jeweils aktuellen Regelungen der regionalen Gesamtverträge, zu verwen-
den.
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s 22 ELGA

Sofern in bundesweiten Gesamtverträgen oder Zusatzvereinbarungen, sowie in den
einschlägigen jeweils aktuellen Reglungen der regionalen Gesamtverträge, Regelun-
gen betreffend ELGA aufgenommen sind, gelangen diese auch für PVE zur Anwen-
dung.

$ 23 Datenschutz

Hinsichtlich der Gewährleistung von Vertraulichkeit und Datenschutz in PVE wird auf
die einschlägigen Bestimmungen, insbesondere auf das ArzteG, das DSG sowie die
DSG-VO in der jeweils geltenden Fassung venryiesen.

$ 24 Administrative Mitarbeit

(1) Die PVE ist zur Durchführung schriftlicher Arbeiten im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Tätigkeit ihrer Teammitglieder insoweit verpflichtet, als dies im Gesamt-
vertrag vorgesehen oder sonst zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird.
Bezüglich der administrativen Mitarbeit gelten darüber hinaus die in regionalen
Gesamtverträgen vereinbarten Regelungen.

(2) Der Versicherungsträger hat darauf Bedacht zu nehmen, dass die administrative
Belastung der PVE auf das unumgänglich notwendige Mindestmaß beschränkt
bleibt. Die für die ärztliche Tätigkeit notwendigen Vordrucke werden zwischen
den Gesamtvertragsparteien vereinbart und der PVE vom Versicherungsträger
kostenlos zur Verfügung gestellt. Die von den Versicherungsträgern elektronisch
zur Verfügung gestellten Vordrucke werden hingegen gemäß den regionalen Re-
gelungen von der PVE selbst erstellt.

$ 25 Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch die PVE

Bezüglich der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit gelten die in regionalen Gesamtver-
trägen vereinbarten Regelungen.

$ 26 Meldung der Arbeitsunfähigkeit durch die PVE

(1) Die Aufnahme in den Krankenstand kann grundsätzlich nur mit dem Tag erfolgen,
mit welchem die Arbeitsunfähigkeit von der behandelnden PVE festgestellt
wurde. Eine rückwirkende Aufnahme in den Krankenstand für mehr als einen Tag
steht nur dem äztlichen Dienst des Versicherungsträgers auf Grund eines Vor-
schlages der behandelnden PVE zu. Die PVE hat in der Regel am gleichen Tag,
an dem sie die Arbeitsunfähigkeit des Versicherten festgestellt hat, den Kranken-
stand dem Versicherungsträger elektronisch über die e-Card-Systemkompo-
nente,,eAUM" zu melden.
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(2) Darüber hinaus gelten die in regionalen Gesamtverträgen vereinbarten Regelun-
gen

$ 27 Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch den Versicherungsträger

Bezüglich der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit durch den Versicherungsträger gel-
ten die in regionalen Gesamtverträgen vereinbarten Regelungen.

$ 28 Auskunftserteil ung

Hinsichtlich der wechselseitigen Auskunftserteilung gelten die in regionalen Gesamt-
verträgen vereinbarten Regelungen.

$ 29 Krankenaufzeichnungen

Die PVE führt für die in ihrer Behandlung stehenden Anspruchsberechtigten die not-
wend igen Aufzeichnungen.

$ 30 Mutterhilfe

Die PVE ist zur Beratung der schwangeren Anspruchsberechtigten, ferner zur Ausstel-
lung der erforderlichen Bescheinigungen zur Erlangung von Leistungen aus dem Ver-
sicherungsfall der Mutterschaft sowie auf Verlangen des Versicherungsträgers zur
Du rchfü hrung der Sti I lko ntro I le verpfl ichtet.

$ 3l Krankenbesuch

Krankenbesuche sind von den PVE-Azten bzw. den dafür berechtigten Angehörigen
von Gesundheitsberufen durchzuführen, wenn dem Erkrankten wegen seines Zustan-
des das Aufsuchen der PVE nicht zugemutet werden kann. Den Berufungen zu Kran-
kenbesuchen soll entsprechend der Dringlichkeit so bald wie möglich Folge geleistet
werden. Von plötzlichen schweren Erkrankungen und Unglücksfällen abgesehen, sind
Krankenbesuche möglichst frühzeitig bei der pvE anzumerden.

$ 32 Betreuungsfälle

(1) Soweit derVersicherungsträgerzur Betreuung von Anspruchsberechtigten ande-
rer österreichischer Versicherungsträger verpflichtet ist, übernimmt die pVE die
äztliche Behandlung zu den gleichen Bedingungen, wie sie für díe Anspruchs-
berechtigten des Versicherungsträgers gelten, mit dem die PVE im Vertragsver-
hältnis steht. Das gleiche gilt für jene Personen, die vom Versicherungsträger
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nach den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes, des Opferfürsor-
gegesetzes, des Heeresversorgungsgesetzes oder des Strafvollzugsgesetzes zu
betreuen sind.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten auch für nicht krankenversicherte Perso-
nen, deren Unfallheilbehandlung von einem österreichischen Träger der Unfall-
versicherung einem Versicherungsträger übertragen wurde, sofern über die Ho-
norierung der in Betracht kommenden ärflichen Leistungen eine Sonderverein-
barung zwischen den Vertragsparteien zustande kommt.

(3) Personen, die auf Grund der Verordnung (EG) Nr. 88312004 zur Anwendung der
Systeme der sozialen Sicherheit, der Durchführungsverordnung (EG) Nr.
98712009 und der Verordnung (EU) Nr. 1231 in der jeweils geltenden Fassung
von einem österreichischen Versicherungsträger zu betreuen sind, sind den An-
spruchsberechtigten nach Abs. 1 gleichzustellen. Bezüglich anderer zwischen-
staatlicher Übereinkommen gilt dies nur, sofern es sich um Grenzgänger oder um
Dienstnehmer handelt, die sich zum Zwecke der Berufsausübung im Bundesge-
biet aufhalten. Über diesen Personenkreis hinaus wird die ärztliche Behandlung
von der PVE übernommen, sofern eine Sondervereinbarung über die Honorie-
rung der in Betracht kommenden ärztlichen Leistungen zwischen den Vertrags-
parteien zustande kommt.

$ 33 Erweiterte Heilfürsorge

Bezüglich der ennreiterten Heilfürsorge gelten die in regionalen Gesamtverträgen ver-
einbarten Regelungen.

$ 34 Anstaltspflege und Beförderungskosten

Bezüglich derAnstaltspflege und den Beförderungskosten gelten die in regionalen Ge-
samtverträgen vereinbarten Regelungen.

$ 35 Verordnung von Heilmitteln und Heilbehelfen

(1) Die PVE ist berechtigt, Heilmittel und Heilbehelfe für die Anspruchsberechtigten
auf Kosten des Versicherungsträgers nach Maßgabe der folgenden Bestimmun-
gen zu verschreiben.

(2) Die PVE wird bei der Verschreibung von Heilmitteln und Heilbehelfen für Rech-
nung des Versicherungsträgers die in der jeweiligen Fassung unter Mitwirkung
der Österreichischen Aztekammer aufgestellten Richtlinien des Hauptverbandes
der österreichischen Sozialversicherungsträger über die ökonomische Ver-
schreibweise von Aznei- und Heilmitteln sowie Heilbehelfen beachten. Sofern ín

regionalen Gesamtverträgen weitergehende Bestimmungen hinsichtlich der öko-
nomischen Verschreibweise enthalten sind, gelten diese auch für PVE.
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(3) Um die Verpflichtung des Abs. 2 einhalten zu können, steht der PVE ein Ökotool
über die Arztsoftware oder eine Webversion zur Verfügung. Die PVE ist verpflich-
tet, dieses lnstrument beiderVerordnung ihrer Heilmittelzu verwenden; und zwar
in einer Version, die die wirkstoffgleichen und wirkstoffähnlichen Präparate und
Biosimilars zum jeweils aktuellen Stand anzeigt.

(4) Darüber hinaus gelten die in regionalen Gesamtverträgen vereinbarten Regelun-
gen.

$ 36 Nachweis der Anspruchsberechtigung

Hinsichtlich des Nachweises der Anspruchsberechtigung gelten die in den regionalen
Gesamtverträgen vereinbarten Regelungen.

$ 37 Gegenseitige Vertretung - Stellvertretung

(1) Die an der PVE beteiligten Azte vertreten einander nach Möglichkeit gegensei-
tig.

(2) Für den Fall, dass eine gegenseitige Vertretung nicht möglich ist, ist eine Vertre-
tung wie folgt zu organisieren:
a) Vertretung am Standort der PVE unter Haftung für die Einhaltung der vertrag-

lichen Bestimmungen. Die vertretene PVE honoriert den Vertreter und rechnet
mit dem Versicherungsträger tarifgemäß ab. Der Vertreter hat die Stampiglie
der PVE zu ven^/enden und mit dem Zusatz ,,i.V." zu unterfertigen, oder

b) nach lnformation an die örtlich zuständigen Versicherungsträger (im Wege der
zuständigen Ärztekammer) durch einen anderen Vertragsarzt, eine andere
Vertragsgruppenpraxis oder eine andere PVE, mit dem bzw. der die Vertre-
tung zuvor vereinbart worden ist. Die PVE hat die Anspruchsberechtigten in
geeigneter Weise (2.8. mit Anrufbeantworter und durch Hinweise im Ordinati-
onsbereich) auf die Vertretung hínzuweisen.

$ 38 Konsilium

Wenn es aus medizinischen Gründen geboten ist, kann ein in der PVE tätiger Arzt in

Gebieten, in denen Vertragsfachärzte zur Verfügung stehen, den fachlich zuständigen
Vertragsfacharztzu einem Konsilium berufen; sonst ist in der Regel der nächsterreich-
bare Vertragsarzt zu berufen.

$ 39 Bestätigungen

Bezüglich der Ausstellung von allfälligen Bestätigungen gelten die in regionalen Ge-
samtverträgen vereinbarten Regelungen.
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$ 40 Vorbehandlung von Streitigkeiten im Schlichtungsausschuss

Bezüglich der Schlichtung gelten die in regionalen Gesamtverträgen vereinbarten Re-
gelungen.

$ 41 Gegenseitige Unterstützungspflicht

Bezüglich der gegenseitigen Unterstützungspflicht gelten die in regionalen Gesamt-
verträgen vereinbarten Regelungen.

$ 42 Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst

Bezüglich der Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst gelten die in regionalen Ge-
samtverträgen vereinbarten Regelungen.

$ 43 Sonderregeln für PVE-Netzwerke

(1) Grundsätzlich gelten die Bestimmungen dieses Vertrages auch für PVE-Netz-
werke.

(2) Die örtlich zuständigen Versicherungsträger und die zuständige Arztekammer
haben die maximale Größe und den regionalen Zusammenhalt eines Netzwerkes
zu definieren. Sie haben sich dabei danach zur orientieren, dass eine strukturierte
Zusammenarbeit gemäß dem Versorgungskonzept gegenüber der Bevölkerung
im Einzugsgebiet sichergestellt ist.

(3) Für den Fall, dass ein Netzwerk in einer anderen Rechtsform als einer Gruppen-
praxis geführt wird, kann auf regionaler Ebene vereinbart werden, dass die Ab-
rechnung nicht mit dem Träger, sondern mit den einzelnen Äzten des Netzwer-
kes erfolgt.

$ 44 Übergangsbestimmungen

Die Bestimmungen dieses Gesamtvertrags gelten für alle PVE, die nach seinem ln-
krafttreten in Vertrag genommen werden. Für die zu diesem Zeitpunkt bestehenden
Pilotprojekte werden rechtzeitig vor Ablauf des Pilotzeitraumes auf regionaler Ebene
Regelungen getroffen, die von diesem Gesamtvertrag abweichen können.

$ 45 Generalklausel

(1) Uber diesen Vertrag hinausgehende Regelungen können gem. S 342b Abs. 4
und Abs. 5 ASVG auf regionaler Ebene getroffen werden.
Sofern in diesem Vertrag bzw. in den regionalen gesamtvertraglichen Honorar-
vereinbarungen nichts Anderes geregelt ist, sind auf die PVE sinngemäß die

(2)

19



Bestimmungen der regional gültigen Gesamtverträge in der jeweils gültigen Fas-
sung anzuwenden, um sachlich ungerechtfertigte Differenzierungen zwischen
Einzelordinationen, Gruppenpraxen und PVE im Hinblick auf die kontinuierliche
Patientenversorgung zu vermeÍden.

(3) Die Vorsorgeuntersuchungen und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sind nach
den Bestimmungen der d iesbezüglichen Gesamtverträge d urchzuführen.

$ 46 Kündigung

(1) Der Primärversorgungsgesamtvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlos-
sen und kann gemäß S 342b ASVG vom Hauptverband und der Österreichi-
schen Ärztekammer zum Ende eines jeden Kalenderhalbjahres unter Einhal-
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist schriftlich gekündigt werden. Mit Ab-
lauf der Geltung dieses Gesamtvertrags erlöschen alle von seinem Geltungsbe-
reich erfassten Primärversorgu ngsverträge.

(2) Für den Fall der Kündigung kann der Hauptverband für die Versicherungsträ-
ger vorbehaltlich der Zustimmung der örtlich zuständigen Arztekammer und
des zuständigen Versicherungsträgers gemäß $ 342c Abs. 13 ASVG hinsicht-
lich der ärztlichen Hilfe einen Primärversorgungs-Sondervertrag abschließen.

(3) Betreffend die Kündigungen der Honorarvereinbarungen ist g 342b Abs. 4
ASVG zu beachten.

(4) lm Falle der Aufkündigung des Gesamtvertrags werden die Vertragsparteien
ohne Verzug Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Gesamtver-
trags aufnehmen.

$ 47 Verlautbarung

Dieser Gesamtvertrag und seine Änderungen werden auf der Homepage der Österrei-
chischen Äztekammer und im lnternet unter www.ris.bka.ov.at veröffentlicht.

$ 48 Wirksamkeitsbeginn

Dieser Gesamtvertrag tritt mit 1. Mai 2019 in Kraft.

Wien, am 24.Apn12019
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Anhang 1 Versorgungsauftrag
Anhang 1-: versorgungsauftrag für teambasierte primärversorgung

Dieser Versorgungsauftrag beschreibt die Aufgaben des jeweiligen gesamten Teams einer PVE, ohne sie - es sei denn, es ist ausdrücklich anders vorgesehen
* einzelnen Mitgliedern der PVE zuzL.¡weisen.

Basisa ufgaben k¡eschreiben jenes Spektrum der Primärversorgung, das gemäß Ausbíldung und fachbereichsspezifisch in jeder PVñ zr¡ erbringen ist * es sei
denn, diese Aufgaben werden bereits von anderen Versorgungseinrichtungen im örtlichen Versorgungsbereich der PVE erbracht. Zur primärversorgung sind
hier neben medizinischen auch organisatorische Aufgaben angeführt, die typische Primärversorgungsfunktionen {Versorgungskontinuität und -koordination)
darstellen.

Spezielle Aufeaben
l

gehen iiber das (Basis-)Aufgabenspektruifi
regio na len Erfo rdernissen der jeweilige n Primä rve rsorgu ngsei

che Qualifikation und/oder lnfrastruktur. Diese sind daher nach
festzulegen

Ërgä nzende Kennzeichnung:

*:5ind Teil der Basisaufgaben die insbesondere aufgrund der Unterschiede zwischen den SV-Trägern nicht in jedem Bundesland Teil der derzeitigen Honora-
rordnungen sind. Sie sind daher nach regionalen Erfordernissen auf Landesebene in den jeweiligen Versorgungsaufträgen festzulegen

**: üiese Aufgaben werden von einer PVE erbracht, sofern für den Bereicir der jeweils zuständigen Arztekammer die Finanzierung dieser Aufgaben durch die
zuständigen Stellen gesichert ist. Die Durchführung dieser Aufgaben fällt nicht r.¡nter 5V-Recht.
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1. Al lgemeine Aufga ben der tea m basierten Primä rversorgu ng (Basisa ufga ben )

Ânl*ir.ung ¡.rnd þlctìvation z.anr Sslbsl.m¿tn¿:gemeal ir.r l.ingang rrrit Er.kankungcr

.l*f?:n¡a1ir:n rnrd Beratung zrr õ¿s¡rnclheilstleterminanlen" persônlíchen R.isikc*:ktoren u*rl plávenliven h.talJ*ahrnen

Patientcnztmtri erl* $es¡:rächslìihnrng ini<1. der therapeutischru llczieiung

T{o¡nrna¡ikati¡:n r¡iT Piìtieìltliuiiü übet Vorbei'eiiring, lndikation, Dulrhlì)lrrung uncÏ Jì^isiken vc¡n {:ntc.rsuchlnqer u*cl
Seha*dlungen (Paiient*ng*s¡riì*h bzrv. fì*spfáche mit Algchärigcl. lnfi¡rma:ir¡il bzgl. Selbsthilfeinstinriionen)

Koor¿iilrierte Zu,t¿:rmrn*¡rarbeit zwische¡r d¿* *iruelüsn diesundhi'i1..ttìier¡s1r:al-rbielem irmerh¿rlb d¿r'PVE

Ádministraljon

Sl.n¡ktulierte Patrients¡dok*r¡eit{criol iir':kl. k<;di¿xe Diagnose*- *r:d LeisTu*gsrlokunrentaliot}

Di*g3tostìk^ sgf- :iìhera¡:ie j* nach A¡.rsbil<.ftursssiand cler PVfl-Teìlnehn.¡erl¡rnen u*d \Veile¡:leì1e*

Koor,linierte Zxsammei:arbeil eler Ces¿rnclheitsbsnife untcr ll,¡meksiohti*e*ng bcs<ti'rc1+ier f,acirsp*zitìsche¡ Ërd:rd*misse

6es¡r¡rqIheitskr¡rmp*tenL. von Fatienrl.nnex stärkeu

A¡rlliläre¡r câer Patie¡rf lcr¡ren

[nrurdisziplin?!re alld xrultiprolþs¡ion+:ile
Zusamme¡r*¡'!reiË

Erl¡Lel¡en" l\i uÊzxn rã¡¡d Bereitstelis!l voll
T)*ten und Infern:*f ir¡:¡¿n

Psychosorn*tik

Reha[¡ilitaf ive ],I¿ fJnahr¡rer¡

Fallåå¡€ivverso rg¡.¡ fi l{
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2 Aufga ben profi I fü r tea m basierte pri mä rversorgu ng (Basisa ufga ben)

ãr*nkreîisieruxg

tr3ehxndiung unkcmplizierter tnf*kff one¡:Al:schlielScnde

Eeharrr"ìl*ng, bei Beclarl'gg1. abschìi*llencie¡rnd Bes*hwerd*n. BusisdReurtei l*ng 16¡ gyr¡lptomen
Weitcrleirçn

Basisciìagnostik und ggt. Wei¿*¡leilel bej \¡erctachf a uf liembile{nn gen

Ab¡rcil I i ellende'Ì ^h erapi e r<¡l ei r* f'aclr en V
vention unri Opfblschutz;

zur sozialen Iliagncsrik ({}ewalr.prü-erietzu ngen r,rnr! ggf. lVeir,:rl*it*ng

hei Verdach l axf lzingeborerre) S eh lbiletungerrBasixciiagnr:rstìk L:nd ggfl. Weirrr"ieiten

Ëix FIaut.rJel'

F-relt¡ikiir-
2lt1

14}u

,^\nä-qthesic-vcr-

llxziçi*:t
Entfenrung
oder

notrveudige::
ngels"

da*ìir

lnzision

inkl.
elnes

åtr{)11

on
\,Vunde.

et
'Irepanaii

rrfl'e nen

Abni¡hnre

elngr
e)

iaul-r,eránderu*ge*,H
Stätzverb;:ncis"

"4kutb*hanclh*ng

i*her
{):¡tfseger

inugische
Obertì üchen*rnüsrhes i

oberftr2i¿:h

All

ch
ilng

u.4.,

r¡nd

Ahtrug
fTaut

grifl'e,

¡ier

[,i*

I Lcrk¿rlan2isthesj

tì1 lc

Kl*i¡le
Lhstriiåiti*ni
pefiì
iz:hren

tsei meclizi*isclie No¡r¿,eldigk*it rier Pnfientlnn*n i¡i d*ren lVohnmmfekl.,t uliruchen

dcmâus.flienstea*t's¡¡chender
Kriseniu ten¡en¡ior¡ege,

vcrfìigbarcr
Dfi

und
I¡ile11ì{}(2.8.,r:h

*rf'ordc-rlichcrsch
i:zialbcreiS*der

bedar*sspezifi
undCer¡undheits-

on'Kr:ordinat'ionsaliûrgani
stüneligea

chr**ischendercksi*ltígu*g
Kr¿nkkeitr¡verla¿¡f

ßcrü
n*geilh**1e*

ï¡escnderer
v{)t1l

ilrìter
;\blveithung

allgemein
bei

Äkutffill*liir
"4nfor<i*rtngen

urfang
d*r

U
ltzt+.

zuÎtæ*alogLeistu*gen
(ì ruuderkra*kung

l,eistumgsurnlang

Elasisi$iagností k,' l'h*rnpie Lrnd

l-trach- bzr'-. Varlaui'skon¿rolle
b*i allen einfhch*re, episoden-
h¿¡llen Cesundlreiisbeschrvrrdea

IlasisahirurgÍe u*d Nechsorg*
nach Verletzunget bzrv. Opera-
t.ion*n

Sotixt* bzlv. .A.kuttrabcr*

Hilusbeesche u¡icl i*r¡fsuche*de
Ði*nste

Basisdiagnosti k, Thera¡:ie und
Vcrlâufik{}ntr<¡ I 1e von åkutrfi
Fr*hlen:en l¡ei ehronisch
Kranlien

l,eistu mgsberei*lr

.4mbulaute Grundversorgureg
un¡i Verl*uf ,,ikr¡¡ltrolle t¡e'i
.{kutfälle* *llgenrei*

.4kutv*rsong* n g und Verlaxf,s-
kontrolle bei kor*l¡rlexe*r Fällen

,Þ¡
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Konkrctisier*ng

ï-eistrrrrg annlog zunr Lirnl'ang filr.tkutfälle allgenl*lil r¡l{:er }resonderer ßerücksicirt!g**g der B*ìr!*eleru*g

K¡¡or¡lination hcelnrFsspczifisch erlorderlicher uncl r,erÈ;!ib::rer {}esi¡nciheits- und S*',rialherufè bzw. I}ienstc

Statuserliebung u*<1 Bervertung unterschiecllichrr I)ir¡ension+n iles {iesr.¡nclheitsrusta*cls inkl. Gesunclheitskrisen
r¡nd *ressc¡urcell (" r\¡tìlt'd'lncnsicxalcs - l:io, psycho untl st¡ziaim - Açsessment)

Slegu*sfik. Beratun¡i, The,.rapit 1inkl. l,ledikation, Tnjcktionan. furl'usionen, Tntiltrationen. tunk:ianen) und Ver-
laaf'sli{}ntr*lle {inkl. ,Anpass*n Eles I3ehandlu*gsreginr*s) li*i spczialisi*r'tcm Versorgun{sberiarl i.Vsiterleiten

l{ehmer:zm¿rna5¡*menl

Stmkri:riçtfes i\,f e¡lik¿mentenmånåger$ent

{Verrilaern v*n }}o1yph*r'irrazie}
\rs¡sçrrgung chrn*ischer \Vunden: Behancllung ocier bci s¡:czialisiertr:n Versorgungsbecl*rlWoiterl*iten

Versilrreii;ung wxl fleilt¡r,illelfen unel llilf'smittelr¡ *nd ggtì Anleirung

iVlanagement besonderer Therapie{'onnen wie z.E. : In?ur}uticustbrrapie,
nl* u :rcl ai¡l eitcntie Katlret*rsystenle. Sonde*¡rah run e, ln kontin en z.
Strxrzrversorgung,. ..

Inægrierte zr¡,ischen K¡¡rmner unel .l{¿¡sse v*ejlharie V*rsorgungs¡rre}grü1ri1-rì* (2.8. \.{itu4rkuug ï}l\4tr}l

fìchul*ng t*md Ânleitung inr R"ahnren gesuadheitsb*zogener Pr:of:lei*st*ilunge::

{2.8. irr Bezug aui'HiLlsmittei ¡ !ìeilbehelfe. h4eclikanrente, Ënrührung}

,4.n1eiÈung z¡.ir¡r selbsibcsl!n¡n:ien Un:gang mit Ðrl<rankr¡ng (ßnr¡rower*"le*f)

[3ei lT*lliarl unel nr*<lixinisch*r' N*Iwendigk*it Aufsucben dgr Paticntlnnen im W¿¡lrn*nlfeld

ir4etlizinisch-theiapentische Betr:euung r.on Palientlnne,n in Pllegehei¡rer¡ s*¡vie Fflege* umd Betre*ung$einrich-

tungen*
Ko*reli**tier: heciartisl:ezitìsch ertbrdelliçher und i,erïiigt¡¿rrerol Gesr¡*clhei¡s- urrd So¿jaltr¿rut'e bzw. Dienste

Leistungsmmfarg

Basisdiagrr*sti k, Therapie uncl
Vcrlauf ",;krlntr<¡ I le von åkutëil
Froblemen [rei N{ensche¡l n¡åt
Fehinelerung

Siuhr:rste[ ]en cier psych*sozia-
ien u*c1 sozì al-r*edizlnischs¡r
Vemorgu*g
Ko* tin u i ei!iche tsegkitung,
fbr:rgesrrtr-f * Beireuur:rg, Ânl ei-
tung und Behaldlung rTach

"sTiìte of lhe âfi" vr:n Fatientln-
nen nrit *i*er txler n*hre¡:en
*hronischen lirkr*nleung{-e*}
in cnger Zusamnrcirarbcit nrit
dcrn spo-zi al isierten Far-h tre-
rçìcb' $r¡nderJ'ach

Il *uså¡essche und arifiuchen<lc
Ðiens¿e

5 iohersl*l len cier psyohosozia-
len ir*¿i so'¿ia 1-mcdi zinischçn
Versorgu*g

Leis{ungsber*ich

[.,*mgzeitversorg* n g ch nelnisch
Kranker undmultimarbiclrr
Patientln*en
Í.,angzeitvers*rgung cbronisell
Krank*r und mmlti¡norbider
P¿ltientlnnen
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Ko*krctisler*ng

Ber*itstellen von verliigharen Tufcrniario*, Â*leirung riuti Eerali.rng tìir psrientl
n¡it ein*r cl¡ronische,n Erkr*nkurrg selv$* multí*rorl¡ielen Fatientln*a,n

nnen sorvi e Fauri l ìe*/,{n geh örj gei'betre¿¡el tJe Person *rr r,on Þ! enseher¡

l-eistung ana|og zunr Lj:nfang fiir,{kutT?tlìe alìgenrein sorvì e 1 L-trn gz*ì t - ¡ Versr:r'gunt chroni sch Kr;rnksr unter. ?re-
sondeler Belücksiclrtig*ng der 

'{xË'*r"rl*n:*g 
psychisch breîmtnächfigter Pati**tIlln*n

llrkennen uncl ggf. Sehanrilung c¡<Jer bei Beriarl \! eiterT ei ien rçu Pati enti nnen nt i t Su r:k terk rn n ku n6¡en

.Erk$r*en und ggf'. Behandlung oeler bcì lleeiart \Veltr:r.l*iten vor: nrit z. FJ. $ichlx.fsfõru ngen, AngsÊ*r-
krankungen, f.l*pressi*nen, .Essst,ôrungen, psvahmfisclre linkrank**gealu Fers{inlichk.eits- unel Verhalfe*ss€ä-
fu&ge*

Erkennen uncT ggf. Therapie vor Patjenîlnuen urit psvcho$ûmatiscl¡en Erkrankuirgen ecl*¡" bei E,:darf weiterl*i-
tiJn

Koordination trcclarl,ìspezìfisch *rl'orc1*rlicher ulci v*rliigbarer Cesundheíts- uncl Sozialt¡erutè oder Dierrste

I..eistungen analo¡¡;rum l.Jnfüng fìir Akaflälte allg*mein s¡¡r.vie fiir S{enschen ruil psychiserhe* littirumgen u*ter
beso*derer ßerü*ksiehfigung der Auf'orderumg elec Klrades- und Jugenelalters

Beurt*ilung des ph;vsischerl und psy*hischçu Entlvi*:kiungsstands; Ðrkennen unct gg{. Ðe}uurcllung *der t¡eí 3e-
darf tr\i*iterlsir'an {2^13. siabile schr¡,er kranke aher chrc¡nisch kr¡:nke Pa.ticntelr - Yerabr*ichung ßepcx-Prãp;ra.tc}

Beun*il*ng von psychtsüzi:tlcn Äut't?illigkeitc¡:. Easisdiargnostik. bei Beclarl'Weiterleiten del Petisntlanen

L,eistungen an*log n;rm l-imfäng fìir (f .angzeìt
gumg der individu*llen lintwicklumgssfa*çlçs

)-Yersorgu*g eft ronisch Kranker unte:: bes*nderer ßerücksi*hfi-

$ehuft:::g a:¡rd AnleilarÈa in: Rahrnen gesundh*itsÍ:*zoge.ner Pr:oblernst*ihinge* {2.8. in $':zri.q auf l.lil fìsrnil
teii [-lcil beh i-.Uè, \'1 rdi k arne* Le, Ðnr ülr rL:ng)

Beì Bpclalf und ¡ntttiizinischer Nûtr,ve¡rdigteit Âufsuchen der Pa¿ienrtrnnen im Wohnumfetral

Idoordinatiçn bcclari;strr*zifìsch erfìrrdcrTi*hsr
ßerücksichtiguelg eles Kinderschu{:ses

un<l vcrâigi:*rer Gesunclheits- und lioxialher"uf'e bzr¡'. Ilie¡stc t¡nfer

Leistungswmfang

Identifi zierur:g unrl Beharrilung
vçn Pad*ntlnnen mit psychi*
cchen bzrv. psych**sol'uxtí-
cchen Gesundheits-problemen
b*i lSedurf in 7.¡rsam¡nen*ar-
lrcit *rit t*¡1lì1exlí:mfln Belufs-

F rllpen/llinr'ìL'hfl rngcn rn ir
I1$\t-Kcm¡reten:¿2 in allen V*r-
s<'lrgungs*siu{'en

Sichersiellen cl*r psvchosozia*
len und **zial¡¡eclizinischcn
\¡ersc¡rgun.q

lSaxisdiagnostik,'Ì'hera¡rie, \rcr-
laul'skou¡r*lir bei akuten Ge-
ç* n dheåts-ï:eschlver*len und
bei Bedtut \\.eiterleiten ¿rr

un¡-i.'¡:der Zusarnmen-arbûit lnit
IrA Kf"ILiK" K"lF unci kineler-
/iugcnd-spezi{ischen Ðir¡rieh-
tungen i* allen Vorsorgungs-
sir¡J'en

Í.,an geeif vers*räxng cilronisch
kra*ker Kinrier uncl Juge*dli-
*Ïrer in eng*¡ Zusâ¡r¡i:elìari:eit
rnit cleir spezialisierten F'achbe-
reichi Sonclerl'ach

Fla*sl:esuc.he xncl autbuchende
Ilienste

$icherstel lr:n cler psychr:rsozra-

lcx und sozii¡]'mcxlizinischou
Versorgung

Leistungobereieh

Bc*errd er* Versorgai * gsanfor-
derung bei N'trenschex mit p*y-
chischa,.¡l Störungrn

ßc,solNt el"e. Versorgu n gs*nnf'er*
elenureg bei KinrÍenn unql Ju-
gendlichr*
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Konkr*tisìenung

llereitstelien vQli verli¡gbarc.n ìntonliation, Â*ieitun.E un¿i Eeratxng lur P*tientTnnen solvre rarnilìe*/Âll gehör'i ge;'betrer¡el de Perscner¡ VC}II Ki:rder"n
und .Tugendliehen insbex. mit e¡ $ef h r*nischer¡ u*d/oder psychisc hen I r[,i¡:¿¡nkr¡ ng hxw ;'å"1 ;r Behinderu ng{en}

Geriatriscl¡es Bas!s-,4.ss*ssnrenf : Ërhebu*g u.*. des St¿¡tux zL¿ þ.lr¡bilitât" Ërnührulg" sçrzìirlern Leben, Srírrnungs-
lage. Schrner:z r"ind SclhsthillblÌihi gkcit
Leislungrn *nalog zurn l.-;rnlarrg iiir .åh¡:Èfälle allgenrein sou,ie lL{ensc?l¡1.* miI chronisahen Erkra*knngen und
psy*hisehen Störungen unfcr t¡esc*d*rer Benüeksichtigumg nltersire*Ei*gfer Veränderl*ngen

Beurteil Itíìg 14)n psychosoziatren Pr*þleruen. tsasisdia¡¡rostik" gg.ti 'l'heru¡:iertsehandlu*g, bei Becl¿ut Writerleiien
der Pati*nTInnen

Hasircliug**stik bei üeut*n2., gg{. 'lLrererpie/Beha*ellulg 
{2.ts. þ{h,lSË- ocler Ljhre*-'l'*st}. b*i Be<J¡rf \Yejre¡leiten

<Ier Patisrtlnne* (degi:ne*:tive uncl psvctiiatlischc l-lrkrankungen ìrer:iicì<sichrigcn)

Schulxng uncl Arrìei firng irtr Rahtnen gesrinclïreitsb*zogenei'Problernstellungcn {2.t. jn Bez*g *ul'Hilfiruittel,/Heil-
irelrelf':, i\4 e<iikamente, trirnührui:g)

l3ei Seclarl tncl l¡ei nleelizi¡risch*r No¡r,enrligl<r¡it Aufiuche¡ rier P¡tientlnnen im Wohnumgþåd

fuledizìniscll-thelâFcutiscile B*ireuung von Pad*ntlnn*n in Pá?eg*.heime* solvie F{lege- u¡¡tl Ëetre¡¡ungseirrrich*

f r¡ n {¡en ; ..{r: orririun g von f reiheitshesehrån ke* dem N'I a fl n ah n:¡e¡¡ 
cr

Koo¡"clinaiion bedarfssp*zitìsch er{irrclerlich*r r.ulci vertîgb*rer {les*ndlrei!:s- uncl $czialberufe bzw. i)ienste rnter
Berücksichtigu:rg des Srchut;res der persänlicåren Fyeiheit *nd ¡i*r körperli*llen lntegritåif

schen" in k l " lleratun g b*zi.iigl ich Pati onaenverfìrgung hzr,v. \brsorgevol hnacht

Kc*vtii¡¡aÉicr: r'erfìigbarel ber!arf'sspezilìsch el"ùrrclerlicher verli!gbarcr û*su¡rdheits- xncl Sczialt¡r¡rut'e bzrv
I]!cnr;ie

l3ei Seclarl'Âl¡f'suchen uncl Unterstützung del Patientlnn¿n im Le bens*lnfrld

iltnnageni*nl beziågË!efo Nahrungs- mnd Flüssigkeitsbeei¡rrf

Svmpf ornknnf roll*; $qhrx¡rr2rnÌ!r4r¡gÐx!åent i* kl. Schrurrzthqråp¡r

tinterstiltzuug dçs Erh*lts selbstbestim:nfee Leå¡ess inkl. hestrniiglicher h,l*bilitZit

Eei Bertarf ¡tufsucherr der Patimt{nrr¿n im Woir¡¡çrxf*ãd

LeÌstungsnmfang

Ðiagnostik" 'Therapie und Ver-
I ¿rutlskontrolle geriatrischer
Pntien¿Innen3 *nter Berück-
sie:litigung ihrerin<lividriellen
!lsdü*nisse in Zr¡sarnm*nartrcit
rni t grriailiscben Eirrrichtungen
in allen V'elxcrg*ngssluf*n

ì lar¡sl¡eçr¡ch¡¡ uncl auf sxchc¡rdc
lli*nste

Siçherstel len cler psyc:h*sozia-
ie¡i und sozia l-nr*rliziniscJren
Veisorøung

1en der beciartìrspezi tì-
çch*n lch;¡bi litativen r¡'<¡hn¡:¡r{-

nah*n V*rsorgr.rng

Verbesserung der I.-*irenseluai i-
t¿iî âr-Ð Leb{rnsende

Haust¡Lìsiuche uucl suf'suche¡rde
Ðienste

Leistungsbercich

ßesssdere Versargu* g¡s**nfor-
derurngen [¡ei airen f,,lenschen

Iteh¿t¡il itstiv*'l-herapie

Pxlliativ-versorgung
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KonkrctisÍerung

Fsychosoziale t.lnt*rst{ifzung und Eegleitnng

Ha*rclinaÉir¡* be*larfss¡r*zifi sclr erf*rdcrlicher i¡ncl verfìigbilrer {.iesundheits- und Sr¡zie lheruf'e trzw. Ðicn$tû

Zursmmen*rbeit nlit srot¡ilenl Pallintiv-/HospitztÉâ&r, *efer:r verfügb*r

Ber ej lstel I en v>n verfü gb*ren Infìrnnati<¡nen" und Beraturrg für I)¿¡tieniln**: ¡*rvir-r I'alnili*:niAngeirilrige,,l¡effeuende l:)*rsonen
von lllenschen in ihrer letzte* l.el¡ensphr¡$e

Vorsorgexnfersncå:u*gsprogrrànÌ*:e di* zr¡'ischen cler ;\rziekammer un d cl er Kran keriversi ch eni ng ver ei nbarr s i :rrtr

['riihrrkenn u n g von Stliuagerr cies Bervegu* gsåFå>âråa€s iljehl haltunge*, llvshalulrcen,. . . )

f nrpfberatr:n* *na I og des österrei ch i scL¡ en Tn:pfþl* ns

Prâr,ention sex¿¡cll iibertrågb¡¡rer Krnnkheiten**

Impfunge** *
ldentiflzirlrung von und Berat:;rrg å:eÌ Leb*¡lsstil- bzw. Leb*nsurxfeld*¡çsozilertex
Rieike* {2.8.: F:lerz-Kr-eis1¡¡uf''¡l'krsììkmrqer:, l)iabetes); ggt'. Zufiihlung zri spezicllcn besî*lì*ntlc* Prop:amuren uncl
Angrb*ten

F3asisdiagnostik {2.8": FR^,\.X; ab cien rnittl*ren l.-ebensalterJ un*i [ieratrng b*í RÍsikegru¡rpen fär ûsæqlporr¡se

Ilcratung nnd {.Jnterstützung insbcson<lcre it¡ llezu't auf Stunz- *¡¡cl
Ilekubltuspro¡lhylaxeu Demenz, liehl- t¡zlv. &{ alngelerr:üh r*ng

LinTerstiirizung im $eil¡strnanagem€nf {:redizinisch^ *ozi¿rl, *rnotional)i Anìsitr¡ng in
Selbstversorg*ng, Vlotivatior/Ernporvenneilr

Kontinuieriicile lJntersti.!rzung in cler Wciterentwickluxeg cler {i¿surciheirskr)¡ìlpetenr

Leiefa:ngsumfang

$ìcherstellen psy'chosr-'ziale und
so:rial- meilizin iscþre Versor-
gullg

Präventive \4 aflnahnl*n b*¡ref:
fend allg*mu,Ín$ Cesl¡Ädl¡eits-
risil¿e:¡

Ilrâven tìve \,Xafln*limen betref:
tbnd Risiken chronischer lir*
ki:ankun gen sc'Lvie ¡*svchische
ttnd ps_v*hosoruatisehe Çe-
sun¡l heitsrisiken

P*iventi vc M a!]r¡alr*en hetre*'-
tìmtl gøriatri*cå:* Cerundheits-
risÌken
ldentifi kari*n von CesundlreiÈs-
ressourcL-lì unil akïiIen -tlrter-
$tützung u*<i Bef?ihiguitg v**
ludir.itluerr. Cluppen uncl Fanli-
lien. Konrnolle {iber ihrc Ge-
s*ndheit zu erlangen Lruci sie zu
veïbe"qsern

Gesu ndl¡eitsE{*Ëæ¡}e€en? von
Indivi<Iuen, ürup¡:c* und Fami-
lien stärkea

Lelsfungsbercich

lllräventionr & Gesu ndheit's-fõí-
derung
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K*nkr*tisierung

,A.ns*bote u. 3. zu adäqualrr.Bclvrgung & Ernåihrerng, ps3'.-ehûsôziâlern Wohlbefìuc[en {i.ir uuterschiedüi.rl}È Zíûl-

gruppen l n ter Bcri.:cksichri gung rJel Gesundhei tsdcllûrminantÐrì *

K*ntraze¡rtian* *

F:ertil!tätl$teritf tåf * d*

¿¿
Schrvnngerschaftsberntung " "
ï}*rchfirhru*g <1*r l.jlr¡çrs¡¡ch*ng,:n genrüß l\'luffer-Kind-Pass nach i¡r:h!íchi:n Qualifikatione*

allgr:rnein probïe*rablr:ingig, liazial-/llerr:fszmannese, bei Sedart Flfl*gËiìll¿trnuesii

C¡::ndausl¡ildung enthalten), Ps¡rchoth*r*peutìnn** sowie {'}csundheits- rind Idlin'ische Psvchotoekrnei't

2{l14).

I Ì!{ultcr-Kind-Pass clíent dtlr: gesr"rndlreitlichen Vorsor¡¡e filr Sc}:r,vangsrs und T(1einkìnder ibi"< zurn -5. L,J }.

Leiotarngsumf*ng

l,'Xitwìrkung an populntions-be-
z()gsneiì und zìcl¡lr-L4rpcn-spczì-
lìscl, etr regionalen Ç*sund-
l* eltsibrderu ngsuraLì na ltrnen

und -¡rrogr:rrorrr*o*

Beratt*g hinsichtlich Verhü-
¡u*{¿ unci ì--anri licn-planune, irr

Øusa *:r¡re*-arbeit rníf derr
Tar:hberi:ichen GGll u*<1 {-iR.ö

Sonderleistun gen ù'1 r¡ff er-
Kj*c!-Px.ss s

Leirtungsber*ich

F'amiiien¡rlaxu*g
$clnva n gerschaftsirorntun g
Iiäxglingsunters*ebu ng
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3. Aufga ben profil fü r tea m basierte Primä rversorgu ng (Spezie I le Aufga ben)

,4rzt,l¡\rzti* Ah,f

.ÄtztlArztin AM

Kenrle¿xl

PV-T'eanr

Ämtliche Tirfenl¡eschåu**

Begutachtung ilncl Beuïteìlung, otr *ine,4ufìralinle r.r,ielcrr Wjllen in ¡rsyehåatrische
I{4. g*rechiibniet isr {ilnter.¿}rj*gu¡g ohne \retl,tltgen) 4'*

Ïìeg"rîachtunge* auf IIaflfähigkeit a*l}erhalb r,<¡n .lusiizvr¡!lzr"rgs;lrrscilten rxlei poti
zei I icherr Anhalrezcntrcn* *
ãr. ü raåiqe vers*rg* n g r<>n liurzfii sri g l * hal'f irrten a * t3*rha l b ¿ler .An ha ltczcn -. *{*

Eeuriei lun E Fehrtâu gl ic h keir ¡g*rnli f.l gStìtV g * *
ì\4itwirku*g bei ì\,lanagemenr von Xnl'ekfionshrankh*iten und &¡:ådeanien,

' !*uberkul*sediagl.¡o$d k* *

Tr*umâversorgilns in Zusnmmenurbeit nllt Ra<ìiol*gic und ggfl Unf'alìohirurgie
bx¿,. ürtlx\räc'lie unci "l'ru*nratologie (inkl^ llilrtger: uncl Gi¡:sr,'ersorguug).

Cntlllere Eingrif'tb: u.a. lnzisicxr oder Exzisiou arr d*r f{aut inkl. atilältiger Deli-
nungsplastik, l'ìzrgeikeilerzisiorr, Na¿elcxrraktion" tr3*hrdr¿r?itentfernung, ,4"nlegr:n *-
der lVe*hsel eine* V*hur-¡mverl:i¡nris

1.,*istungen: u"a. lirgomr:îrie, L'a*tzeit-Blulci::*çknr*ssung

Leisïun gerr: u.a. Spironr*trie

F,rstbrgutaclriurrg duroh ÐGKl) und ,ArzL. I-estlegel des'l'hrra¡:ie ìans^ Lokalthem-
pie der Vy'u*rtr*{ni <lurch L}{ìK.P inl*hrsiv* re¡¡cìrnäfligen iirztlichsr Eegurachh;n*;
Arrlegen oder [Vec]rsei eines V¿¡Àu*rnverhiurc]s, chirurgisclre tsr,hanrllu*g ei*er clrro-
uischeu \T r¡ncle

l-eistungcr:: *.a. Sonogr*¡rhie dcs {)berbauch*s ¡;nd des }leïr"r4rerik)neums, Sonogr-a-
phie das Unt*rbauches
.l,eistungen: r¡.4. []qkrrot]ier:æpie, Ultraschallt]:rer:apie, Wärnrr*- ode:: I(iilterhorapie

(}lflentti*å:e Gesu ndh*itsauf'-
ù&

gabem'. '"

Su brititu f i{}mstherapie

'l:"*umlfologisclee
Ilaeisvers*r¡¡ung

!lasisehirmrgie und Na*fu *orge
rrach 0¡aerationen

Kard!oËogie Ili*gnostik

Pulrnnlogische Ilixgnosråk

*ehandlung chroniseher'
Wun¿ien

$enogrnphische Diagx*etihd-

Ilhysikalische'I'Trerapie

[i1rnäh rungsb*rååfu i] g

,Þ¡

N

iâ
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4. Organisatorische Aufgaben in der teambasierten Primärversorgung (Basisaufgaben)

Konkrefisierune

Illrrnuug, Ko*rdi*ation u*cl h'1*niti¡ring cte* er{brclerlichen Versorgu*grì¡}rozÈsses - indikatiurshez*geue Fal}lìihrutg

{.}rg*nìsiertes \Veiterleitc¡n iln rv*iter"egeeignete Versorgungsei*richtunget (inkl. Zurvcisung)

\4iit irkung aln Aulii¡hrne- und lin¡li¡ssr¡TigsrnãnâgerÌìent (ìr{aÀtstr*}lenrnanageixenT)

Koapei'ati*n & Kttordinati*n der Ces*nclirejfs- uucl Sazialberuile inkl" ,{bsti¡nn:ung der zeitlichen und ijn:lichen Verlügtrarteit

Veruetzung rni t sû¿1erer Versorgungs¡lartnerrr

"lþlsfo*i:¡eraf un g entspre*hend den rechtli ch en I{¿ft n:en}reeJing*ngen

Venvaltung, Ûrganisatir:n & \\ariezeitenïrarâSerTìsnt, Ftìhr*n vtxr Ðrinnenir:gss_vsi<;nren {enrsptechend ciieses Cesarnt,,'crrlraË}

cies l)¡Tsnschr¡tzes

Ðlektr*nìschc^ rn*ltiprof"essìonell zu nutze¡r<is Pafiente*{1ûkumr:r1t¿rti{}n uu¡*r lScrücksichtigung
des Ðaterischr¡izes iz.B.: Zugans.sberechtìÊl¡*Ëenì

Orgaxìsatorische,.\ufþaben

Lot*en tunktiorr {ìir l}atie¡rt}unerr

¡\ci¡ninistraiive :tlrfgaben zur Lrnlerstütz*ng
clff l',ritsrnfu* ktion
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5. Spezielle Aufgaben des erweiterten pV-Team

Folgende Serufsgruppen a{"rs dern Gesundheits- und sozialbe r*ich sind }'¡ier insbes*ndere eingescl.r[*ssen: Ärzte und Ar¿tínrne¡: der Kinder- und .]u-gendh*ílkunde, l-{ebammenhilfe, klinische Psychologie, Psychotherapie, Fhysiotherapie, Irgotherapie, Logopädie, Þiãtologie sowie Sozialarbeit.

Die Ausg*staltung der spezifischen Aufgaben dieser Serufsgruppen wird nach regicnalem Bedarf und n*ch Maßgab* gesicherter Finanzlenung ver-
einbart.
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